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§ 33 StROG Freiland
 StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.01.2025

1. (1)Alle nicht als Bauland oder Verkehrsflächen festgelegten Grundflächen gehören zum Freiland. Sofern im

Freiland keine baulichen Nutzungen außerhalb der Land- und/oder Forstwirtschaft nach Maßgabe der Abs. 3, 5

und 6 zulässig sind, dienen die Flächen des Freilandes der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung oder stellen

Ödland dar.

2. (2)Als Freihaltegebiete können solche Flächen festgelegt werden, die im öffentlichen Interesse, insbesondere zum

Schutz der Natur oder des Orts- und Landschaftsbildes oder wegen der natürlichen Verhältnisse wie

Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit, Lawinen-, Hochwasser-, Vermurungs-, Steinschlag- und Rutschgefahr

sowie Immissionen usw. von einer Bebauung freizuhalten sind.

3. (3)Im Freiland können folgende Flächen bzw. Gebiete als Sondernutzung festgelegt werden:

1. 1.Flächen, wenn aufgrund der besonderen Standortgunst die Nutzung nicht typischerweise einem

Baulandgebiet zuzuordnen ist. Als solche gelten insbesondere Flächen für Erwerbsgärtnereien, Erholungs-,

Spiel- und Sportzwecke, öffentliche Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Friedhöfe, Abfallbehandlungsanlagen

und Lager für Abfälle, Geländeauffüllungen, Bodenentnahmeflächen, Schießstätten, Schieß- und

Sprengmittellager und ihre Gefährdungsbereiche, militärische Zwecke, Energieerzeugungs- und -

versorgungsanlagen, Agri-Photovoltaikanlagen auf einer bewirtschafteten Fläche von mehr als 0,5 ha,

Hochwasser- und Geschieberückhalteanlagen, Wasserversorgungsanlagen, Abwasserbeseitigungs- und -

reinigungsanlagen sowie Tierhaltungsbetriebe gemäß § 27 Abs. 6. Erforderlichenfalls kann die Errichtung

von baulichen Anlagen eingeschränkt oder ausgeschlossen werden.

2. 2.Auffüllungsgebiete, wenn

1. a)es sich um kleinräumige, zusammenhängend mit mindestens drei vor dem 1. Juli 2010 rechtmäßig

errichteten oder als rechtmäßig errichteten Bestand anzusehenden Wohngebäuden bebaute Gebiete

außerhalb von Freihaltegebieten gemäß Abs. 2 handelt, die weilerartige oder zeilenförmige

Bebauungsstrukturen aufweisen, wobei zwischen den bestehenden Wohngebäuden eine oder mehrere

unbebaute Lücken vorhanden sind,

2. b)diese unbebauten Lücken eine Gesamtfläche von insgesamt höchstens 3000 m2 aufweisen und für

eine Wohnbebauung vorgesehen sind, wobei nur nutzbare Flächen in die Berechnung einbezogen

werden dürfen. Für eine Neubebauung nicht nutzbare Teilflächen sind sämtliche nicht bebaubaren

Flächen, z. B. Flächen zur Einhaltung der Mindestabstände gem. § 13 Stmk. BauG, geringfügige

Restflächen von Grundstücken, Erschließungsflächen u. dgl. Diese bleiben bei der Flächenermittlung

außer Betracht.

3. c)die Ausschlussgründe gemäß § 28 Abs. 2 nicht vorliegen sowie die Voraussetzungen gemäß § 29

Abs. 2 Z 1 bis 3 erfüllt sind und

4. d)keine Erweiterung nach außen erfolgt.

Im Wortlaut zum Flächenwidmungsplan sind für das Auffüllungsgebiet Bebauungsgrundlagen festzulegen. In

diesen ist insbesondere sicherzustellen, dass die zukünftige Lückenbebauung zusammen mit den baulichen
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Beständen eine visuelle Gesamteinheit bildet.

4. (4)Im Rahmen der land- und/oder forstwirtschaftlichen Nutzung sind im Freiland zulässig:

1. 1.Umbauten.

2. 2.Neu- und Zubauten sowie Änderungen des Verwendungszweckes, die für einen land- und/oder

forstwirtschaftlichen Betrieb erforderlich und in ihrer standörtlichen Zuordnung betriebstypisch sind.

Insbesondere bei Neugründung eines Betriebes ist ein positiver Deckungsbeitrag mittels Betriebskonzept

nachzuweisen. In die Kalkulation sind auch die Kosten von Investitionen mit einzubeziehen, die durch den

Deckungsbeitrag zur Gänze abgedeckt werden müssen.

3. 3.Einmalig im unmittelbaren Anschluss an die bestehenden Gebäude (Hoflage) auf demselben Grundstück

1. a)die Ersetzung von Altbauten für Wohnzwecke durch Neubauten und

2. b)die Errichtung eines betriebszugehörigen Einfamilienwohnhauses.

Stellt der Altbau gemäß lit. a eine baukulturell bemerkenswerte und gebietstypische Bausubstanz dar, so

kann das Gebäude, ohne abgetragen werden zu müssen, auch einer anderen Nutzung zugeführt werden,

wenn damit die Erhaltung und fachgerechte Sanierung verbunden ist.Ist die Hoflage durch eine öffentliche

Verkehrsfläche oder ein Gewässer geteilt, so kann die Voraussetzung, dass der Ersatzbau (lit. a) bzw. das

betriebszugehörige Einfamilienwohnhaus (lit. b) auf demselben Grundstück zu errichten ist, entfallen, wenn

aus katastertechnischen Gründen eine Zusammenlegung der Grundstücke nicht erfolgen kann, diese

Grundstücke in einer Grundbuchseinlage eingetragen sind und eine Bebauung auf dem Grundstück mit den

die Hoflage bildenden Gebäuden nicht möglich ist.

4. 4.Neu- und Zubauten im unmittelbaren Anschluss an die bestehenden Gebäude (Hoflage) für Zwecke der

Privatzimmervermietung samt dazugehöriger infrastruktureller Einrichtungen im unbedingt erforderlichen

Ausmaß, wenn

1. a)die beantragte Nutzung in bestehenden Räumlichkeiten nicht möglich ist,

2. b)hierdurch das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und

3. c)die Weiterführung des land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes dadurch nicht behindert wird

und der Gebietscharakter nicht verändert wird.

Das insgesamt höchstzulässige Ausmaß der Privatzimmervermietung im Rahmen des land- und/oder

forstwirtschaftlichen Betriebes darf durch den Neu- oder Zubau nicht überschritten werden.

5. 5.Änderungen des Verwendungszweckesbei Gebäuden eines land- und/oder forstwirtschaftlichen Betriebes

in Hoflage für gewerbliche Tätigkeiten, wenn die Weiterführung des land- und/oder forstwirtschaftlichen

Betriebes dadurch nicht behindert wird, die Errichtung von neuen Gebäuden nicht erforderlich ist und der

Gebietscharakter nicht verändert wird.Die Änderung des Verwendungszweckes ist nur bei Gebäuden

zulässig, die bis zum 1. Juli 2010 rechtmäßig errichtet wurden. Zubauten für die neue Nutzung sind nicht

zulässig; hiervon ausgenommen sind Zubauten in der Hoflage, wenn der Zuwachs an Bruttogeschoßflächen

max. 10 % in Bezug auf jene Bruttogeschoßfläche beträgt, die bis zum 1. Juli 2010 rechtmäßig bestanden

hat, und Schutzdächer, die als Zubauten ausgeführt werden, bis zu einer überdeckten Fläche von insgesamt

höchstens 40 m2.

6. 6.Die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf baulichen Anlagen, als Freiflächenanlagen mit einer

Brutto-Fläche von maximal 400 m² und Agri-Photovoltaikanlagen auf einer bewirtschafteten Fläche von

höchstens 0,5 ha.

7. 7.Die Errichtung von Gemeinschaftsgüllelagern durch mehrere Landwirte, sofern die Gülle ausschließlich auf

den Betriebsflächen der beteiligten Landwirte ausgebracht wird.

8. 8.Die Wiedererrichtung von Almhütten, die dem Aufenthalt von Personen gedient haben, wenn

1. a)der Bauwerber einen land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb führt,

2. b)es sich um eine bestehende, historisch im Rahmen der Almbewirtschaftung entwickelte dörfliche

Struktur handelt,

3. c)die Wiedererrichtung im Ausmaß der ursprünglichen Bruttogeschoßfläche bzw. bebauten Fläche am

bisherigen Standort erfolgt,

4. d)hiedurch das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt sowie der Gebietscharakter und der

Nutzungscharakter von Gebäuden nicht verändert wird und

5. e)die Zustimmung des Grundeigentümers sowie bei Vorliegen einer Agrargemeinschaft im Sinn des



Steiermärkischen Agrargemeinschaftengesetzes 1985 die mehrheitliche Zustimmung der

Vollversammlung der Agrargemeinschaft vorliegt.

5. (5)Außerhalb der land- und/oder forstwirtschaftlichen Nutzung dürfen im Freiland

1. 1.Neu- und Zubauten errichtet werden,

1. a)die für eine Sondernutzung gemäß Abs. 3 Z 1 erforderlich sind, oder

2. b)für eine Wohnnutzung, wenn eine Sondernutzung gemäß Abs. 3 Z 2 (Auffüllungsgebiet) festgelegt ist

und der Neu- bzw. Zubau nicht innerhalb einer Geruchszone gemäß § 27 Abs. 2 errichtet wird.

2. 2.Zubauten bei im Freiland befindlichen rechtmäßig bestehenden baulichen Anlagen – ausgenommen bei

solchen baulichen Anlagen, die ehemals im Rahmen der land- und/oder forstwirtschaftlichen Nutzung oder

ehemals einer Sondernutzung im Sinn des Abs. 3 Z 1 unter Anwendung von raumordnungsrechtlichen

Freilandbestimmungen bewilligt wurden – bewilligt werden. Durch Zubauten darf die neu gewonnene

Bruttogeschoßfläche insgesamt nicht mehr als die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des ersten

Flächenwidmungsplanes bestehende oder erstmals genehmigte betragen, wobei der Zubau den gleichen

Verwendungszweck aufzuweisen hat wie der bauliche Bestand. Von der Flächenbegrenzung ausgenommen

ist eine Vergrößerung von rechtmäßig bestehenden Wohngebäuden auf eine Bruttogeschossfläche von

insgesamt maximal 250 m², wenn insgesamt nicht mehr als zwei Wohneinheiten entstehen, der rechtmäßige

Bestand in den letzten 10 Jahren vor Inkrafttreten der Novelle LGBl. Nr. 45/2022 durchgehend durch den

Bauwerber oder dessen in direkter Linie Verwandte als Hauptwohnsitz genutzt wurde und kein Widerspruch

zum Straßen-, Orts- und Landschaftsbild besteht. Geht bei einer rechtmäßig bestehenden baulichen Anlage

im Zuge von Bauausführungen der Konsens unter, kann das Projekt (ehemaliger Altbestand und Zubau) mit

demselben Verwendungszweck als Neubau auf demselben Standort bewilligt werden.

3. 3.Umbauten vorgenommen werden. Umbauten auf Grund einer Änderung des Verwendungszweckes sind

nur dann zulässig, wenn damit die Erhaltung und fachgerechte Sanierung einer baukulturell

bemerkenswerten und gebietstypischen Bausubstanz verbunden ist; ausgenommen davon sind

Dachgeschoßausbauten bei bestehenden Wohnhäusern.

4. 4.Änderungen des Verwendungszweckes bei bis zum 1. Juli 2010 rechtmäßig errichteten Gebäuden bewilligt

werden, wenn der bisherige Nutzungscharakter des Gebäudes überwiegend erhalten bleibt. Zubauten für

die neue Nutzung sind nicht zulässig (ausgenommen Dachgaupen).

5. 5.bei zusammengefassten Kleingartenanlagen von mehr als zehn Einheiten bauliche Anlagen nur nach

einem Gesamtkonzept (Infrastruktur und Gestaltung) errichtet werden, wobei keine Dauerbewohnbarkeit

geschaffen werden darf. Für die Erstellung des Gesamtkonzeptes kann die Gemeinde durch Verordnung

bestimmte Voraussetzungen, wie Infrastruktur, Gestaltung und dergleichen festlegen.

6. 6.Wartehäuschen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Kraftfahrlinien, Telefonzellen, Messstellen,

Trafostationen, Sende- und Strommasten, Bildstöcke, Regeldruckeinrichtungen, Schiebestationen und

dergleichen sowie Solar- und Photovoltaikanlagen bis zu einer Brutto-Fläche von insgesamt nicht mehr als

400 m² errichtet werden.

7. 7.kleinere ebenerdige, unbewohnbare Gebäude von untergeordneter Bedeutung (Gartenhäuschen,

Gerätehütten, Garagen für höchstens zwei Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht

von je 3500 kg, Holzlagen, Bienenhütten und dergleichen) und Flugdächer insgesamt bis zu einer

Gesamtfläche von 40 m2 sowie andere kleinere bauliche Anlagen ohne Gebäudeeigenschaft im Sinn des

§ 21 Abs. 1 Z 2 des Steiermärkischen Baugesetzes, und jeweils nur im unmittelbaren Anschluss an

rechtmäßig bestehende Wohngebäude auf demselben Grundstück, sowie Einfriedungen errichtet werden,

wenn hierdurch das Orts- und Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.

6. (6)Im Freiland dürfen über die Abs. 4 und 5 hinaus bestehende bauliche Anlagen im unbedingt notwendigen

Abstand zum bisherigen Standort ersetzt werden, wenn

1. 1.sie infolge eines katastrophenartigen Ereignisses (wie z. B. Elementarereignisse, Brandschaden usw.)

untergegangen sind und bei Einbringung des Bauansuchens der Zeitpunkt des Unterganges nicht länger als

fünf Jahre zurückliegt oder

2. 2.sich der Neubau im öffentlichen Interesse (Erfordernisse des Verkehrs, der Landesverteidigung oder des

Hochwasser- oder Grundwasserschutzes) als erforderlich erweist.

Die bisherige Bruttogeschoßfläche darf hierbei nach Maßgabe des Abs. 5 Z 2 vergrößert werden, wenn ein Zubau
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nach dieser Bestimmung zulässig wäre.

7. (7)Vor Erlassung einer baurechtlichen Bewilligung ist zwingend ein Gutachten eines Sachverständigen einzuholen

für

1. 1.Neubauten gemäß Abs. 4 Z 2 und Z 3 lit. b, wenn die Größe der für eine land- und forstwirtschaftliche

Nutzung geeigneten Flächen unter 5 ha liegt, hinsichtlich des Vorliegens eines land- und/oder

forstwirtschaftlichen Betriebes und der Erforderlichkeit des geplanten Bauvorhabens; bei Flächen ab 5 ha ist

ein derartiges Gutachten dann einzuholen, wenn Zweifel bestehen, ob ein land- und forstwirtschaftlicher

Betrieb vorliegt;

2. 2.(Anm.: entfallen)

3. 3.Neu- und Zubauten gemäß Abs. 4 Z 4 hinsichtlich des Vorliegens eines land- und/oder forstwirtschaftlichen

Betriebes und der Erforderlichkeit des geplanten Bauvorhabens unter den Voraussetzungen der Z 1 sowie

hinsichtlich der Frage einer allfälligen Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes. Das letztgenannte

Gutachten ist von einem Sachverständigen auf dem Fachgebiet des Ortsbildschutzes zu erstellen;

4. 4.Neu- und Zubauten gemäß Abs. 5 Z 1 auf Flächen gemäß Abs. 3 Z 1 hinsichtlich der Erforderlichkeit des

geplanten Bauvorhabens;

5. 5.Änderungen des Verwendungszweckes gemäß Abs. 4 Z 5 und Abs. 5 Z 3 und Z 4 im Sinne der jeweils

genannten Erfordernisse;

6. 6.die Wiedererrichtung von Almhütten gemäß Abs. 4 Z 8 hinsichtlich des Vorliegens eines land- und/oder

forstwirtschaftlichen Betriebes sowie der Voraussetzungen gemäß Abs. 4 Z 8 lit. b und d.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 69/2011, LGBl. Nr. 111/2011, LGBl. Nr. 6/2020, LGBl. Nr. 45/2022

In Kraft seit 29.06.2022 bis 14.07.2023
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